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A N N O T A T I O N E N

Christiane Wandscher, Internationaler Ter-
rorismus und Selbstverteidigungsrecht, 
Berlin (Duncker & Humblot) 2006.

Der Krieg gegen den Terror stelle das 
Völkerrecht grundsätzlich in Frage, so 
die Autorin. Um dem Vorwurf, dies sei 
reine Theorie, zu begegnen, sei es wich-
tig, die Punkte im System auszumachen, 
an denen eine Anpassung an die neues-
ten Entwicklungen notwendig ist. Um 
die Auswirkungen des Terrorismus auf 
das Völkerrecht zutreffend zu erfassen, 
sei zunächst eine möglichst umfassende 
Defi nition des Terrorismus notwendig; 
diesem Begriff käme schließlich nicht 
nur politische, sondern auch rechtliche 
Relevanz zu. Die Entwicklung einer De-
fi nition des Terrorismus wird von den 
Anfängen des Völkerrechts an nachge-
zeichnet. Denn die Notwendigkeit ei-
ner Defi nition sei keineswegs neu und 
schon lange diskutiert worden. Neu sei 
hingegen, dass nun nahezu alle Staa-
ten eine Defi nition fordern würden. 
Die Autorin nimmt eine defi nitorische 
Annäherung über die Praxis der inter-
nationalen Gemeinschaft, insbesondere 
verschiedener Abkommen, und die re-
levanten UN-Resolutionen vor. Ergän-
zend werden Ansätze von internationa-
len Tribunalen, regionalen Abkommen 
und nationalen Regelungen hinzuge-
zogen. Besonders ausführlich werden 
Vorschläge einer umfassenden Terro-
rismuskonvention der UN-Generalver-
sammlung untersucht. Als regionaler 
Ansatz wird der EU-Rahmenbeschluss 
zur Terrorismusbekämpfung mit sei-
ner Entstehung, den Fortschritten und 
auch der angebrachten Kritik analysiert. 
Trotz Schwächen in der Genauigkeit 
sei der europäische Ansatz durchaus 
geeignet, ein Vorbild für weitere inter-
nationale Defi nitionsbemühungen zu 
bieten. Im Überblick stellt die Autorin 
Gemeinsamkeiten in den nationalen 
Strafgesetzgebungen in Bezug auf Ter-
rorismus rechtsvergleichend vor. Dabei 
seien zwei grundsätzliche Ansätze zu 
unterscheiden: Einige Staaten würden 
von einer abstrakten Legaldefi nition 
ausgehen, während andere einzelne, 
leichter zu erfassende Handlungen un-
ter Strafe stellten. Nach einer Analyse al-
ler relevanten Rechtsquellen folgt eine 
Zusammenfassung der verschiedenen 
Definitionselemente. Sowohl in den 
nationalen Rechtsordnungen als auch 

im internationalen Kontext könne als 
Gemeinsamkeit von einem objektiven 
(Tathandlung) und einem subjektiven 
(Intention) Bestandteil für die Defi niti-
on ausgegangen werden. Besonders um-
stritten seien noch die Konsequenzen 
für Freiheitskämpfer, das Erfordernis 
einer politischen Motivation sowie die 
Erfassung des Staatsterrorismus; diese 
Punkte würden eine Verabschiedung 
einer umfassenden Konvention ein-
schließlich Defi nition verhindern. Die 
aufgezeigten umstrittenen und aner-
kannten Merkmale erfassend, schließt 
der erste Teil mit einer Arbeitsdefi nition, 
ohne damit Anspruch auf umfassende 
Geltung zu erheben.

Von den zahlreichen Möglichkeiten, 
wie gegen Terrorismus vorgegangen 
werden kann, fi ndet ausdrücklich nur 
militärisches Vorgehen Beachtung. Ne-
ben einer Maßnahme nach Kapitel VII 
UN-Charta sei das Selbstverteidigungs-
recht nach Artikel 51 UN-Charta die 
einzige militärische Option. Andere ge-
wohnheitsrechtliche Ausnahmen vom 
Gewaltverbot kämen nicht in Betracht, 
solche würden im Übrigen auch von der 
Staatengemeinschaft nicht gefordert. 
Die Darstellung des Selbstverteidigungs-
rechts orientiert sich deutlich an der Zä-
sur des 11. Septembers 2001. Nach den 
Voraussetzungen des klassischen Selbst-
verteidigungsrechts wird die Reichweite 
und große Bedeutung der Zäsur mit der 
Darstellung aller relevanter Ereignisse 
belegt. Die Darstellung umfasst die mi-
litärischen Reaktionen, die einschlä-
gige Rechtsprechung des IGH und die 
rechtswissenschaftliche Diskussion. Vor 
diesem Hintergrund gelangt die Auto-
rin zu einem der Schwerpunkte: einer 
Betrachtung und Bewertung der jetzt 
geltenden Voraussetzungen des Artikel 
51 UN-Charta. So wird zum Beispiel die 
Völkerrechtssubjektivität von Terroris-
ten und darauf aufbauend die Zurech-
nung im Völkerrecht problematisiert. 
Da eine partielle Völkerrechtssubjekti-
vität für Terroristen nicht in Betracht 
käme, sei die Zurechnung die zentrale 
Bedingung, wobei diese keine entschei-
dende Ausdehnung erfahren habe. 
Daneben seien die Begriffe der Gegen-
wärtigkeit und Intensität eines Angriffs 
erweitert worden, jedoch ohne damit 
das Selbstverteidigungsrecht grundle-
gend verändert zu haben.

Im letzten Kapitel werden die mögliche 
Entstehung und entsprechende Bedin-
gungen eines antizipatorischen und 
präemptiven Selbstverteidigungsrechts 
erläutert. Unter engen Voraussetzungen 
sei der Existenz der ersteren zuzustim-
men. Letzteres hingegen sei weiterhin 
abzulehnen: Dieses sei weder Staaten-
praxis noch opinio iuris, zudem drohe 
eine Transformation des Völkerrechts 
zu einer machtorientierten Rechtsord-
nung.

Fabian Giglmaier

Kurt P. Tudyka, Die OSZE – Besorgt um 
Europas Sicherheit, Hamburg (merus) 
2007.

In Europa zeichnet sich in den letzten 
Jahren eine paradoxe Entwicklung ab:
Zum einen fi ndet ein enormer Integra-
tions- und Kooperationsprozess – beson-
ders im EU-Raum – statt, zum anderen 
waren und sind eine starke Segregation 
zwischen Bevölkerungsgruppen, an-
haltende Menschenrechtsverletzungen 
und politische Machtspiele, besonders 
in und zwischen den Nachfolgestaaten 
der UdSSR, zu beobachten. Vor diesem 
Hintergrund soll das Buch Die OSZE – 
Besorgt um Europas Sicherheit von Kurt P. 
Tudyka eine umfangreiche Analyse der 
Tätigkeiten, Wirkungen und Möglich-
keiten der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
bieten.

Im ersten Kapitel beschreibt Tudyka 
zunächst die historische Entwicklung 
der OSZE von ihren Ursprüngen bis 
heute, gefolgt von einer detaillierten 
Darlegung der Zielsetzungen der OSZE. 
Durch intensive Zusammenarbeit im 
militärpolitischen, ökonomischen, um-
weltpolitischen und humanitären Be-
reich will die OSZE vor allem Sicherheit 
innerhalb Europas garantieren. Dieser 
viergliedrigen Sicherheitspolitik widmet 
Tudyka eine ausführliche Beschreibung. 
Anschließend geht er auf die grundle-
gende Funktionsweise der OSZE ein. 
Diese wird zuerst aus einem instituti-
onellen und dann aus einem prozedu-
ralen Blickwinkel betrachtet. Das Kapi-
tel schließt mit einem kurzen Überblick 
über die Reformanregungen und die 
Reformen, die in Angriff genommen 
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wurden, um die OSZE effektiver und 
effi zienter zu gestalten. Der darauf fol-
gende Teil setzt sich ausführlich mit 
den Wirkungen der OSZE-Aktivitäten 
auseinander. Hier behandelt der Autor 
zunächst die Wirkungen der gesamt-
europäischen OSZE-Politik in der poli-
tisch-militärischen, der ökonomischen 
und ökologischen sowie der mensch-
lichen Dimension. Anschließend wer-
den die Wirkungen der erst seit 1992 
bestehenden Missionen innerhalb von 
Konfl iktregionen sowie der Einfl uss der 
zahlreichen Monitoring-Aufgaben auf 
die politische Öffentlichkeit betrachtet. 
Tudyka zieht eine gemischte Bilanz die-
ser Wirkungen. Während die OSZE bei-
spielsweise den inneren Zerfall Albani-
ens und Mazedoniens habe verhindern 
können, sei sie nicht in der Lage gewe-
sen, den grausamen Sezessionskampf 
innerhalb Jugoslawiens abzuwenden. 

Im fünften Kapitel widmet sich Tu-
dyka dann der Frage, wer eigentlich 
die OSZE beherrsche bzw. welche Teil-
nehmerstaaten, Regierungs- und Nicht-
regierungsorganisationen die Politik der 
OSZE lenkten.

Nach dieser Auseinandersetzung mit 
der momentanen Situation geht Tudyka 
näher auf die Zukunftsperspektiven der 
OSZE ein und führt hier drei Aspekte 
detaillierter aus: Um in Zukunft weiter-
hin positiven Einfl uss auf die Sicherheit 
innerhalb Europas nehmen zu können, 
müssten die Partnerstaaten der Mittel-
meerregion stärker in die OSZE-Politik 
einbezogen werden. Darüber hinaus 
müsse über eine Neugewichtung der 
Handlungsschwerpunkte der OSZE 
nachgedacht werden. Während bisher 
die erste und die dritte Dimension be-
tont worden sind, muss geprüft werden, 
inwiefern eventuelle, sicherheitsför-
dernde Faktoren innerhalb der zweiten 
– der ökonomischen und ökologischen 
– Dimension stärker akzentuiert werden 
müssten, um den Einfl uss der OSZE auf 
die Sicherheit Europas zu vergrößern. 
Der dritte Aspekt bezieht sich auf die 
institutionelle Stellung der OSZE. Auf-
grund der umfangreichen Mitglieder-
zahl der OSZE sollten die Vereinten 
Nationen ihre Stellung als regionale 
Organisation stärken.

Helge Arends

Matthias Dahlke, Der Anschlag auf Olym-
pia ’72 – Die politischen Reaktionen 
auf den internationalen Terrorismus in 
Deutschland, München (Martin Meiden-
bauer Verlag) 2006. 

Die Arbeit von Matthias Dahlke beschäf-
tigt sich mit dem Anschlag auf die isra-
elische Mannschaft während der Olym-
pischen Spiele 1972 durch die Gruppe 
»Schwarzer September«. 

Die Untersuchung legt den Fokus zum 
einen auf die politischen Reaktionen 
und zum anderen auf die Perzeption 
und Wertung des Anschlags durch die 
Öffentlichkeit. 

Zunächst werden die Ereignisse des 5. 
und 6. September 1972, also die Ent-
führung von elf Mitgliedern der isra-
elischen Olympiadelegation und der 
gescheiterte Befreiungsversuch auf dem 
Militärfl ughafen von Fürstenfeldbruck, 
zusammengefasst. Auch die Entführung 
einer Lufthansa-Maschine Ende Okto-
ber 1972, durch die die überlebenden 
Attentäter freigepresst werden sollten, 
wird nachgezeichnet. 

Im anschließenden Abschnitt evaluiert 
der Autor die Reaktion auf den Anschlag. 
Mittels umfangreicher Quellenanalyse 
versucht er zunächst die Abläufe zu re-
konstruieren, um dann die Defi zite im 
Vorgehen der politischen Entscheidungs-
träger zu erklären. Er beginnt mit den 
strukturellen Rahmenbedingungen und 
untersucht, inwiefern die Kompetenzver-
teilung als Erklärung dienlich sein kann. 
Dahlke kommt zu dem Schluss, dass vor 
allem die Kompetenzverfl echtung im 
Rahmen des deutschen Verbundföde-
ralismus die Entscheidungsfi ndung auf 
vertikaler Ebene erschwerte und somit 
zu unkoordinierten Maßnahmen führte. 
Er kritisiert darüber hinaus Willy Brandt, 
da dieser es versäumt habe, durch seine 
Richtlinienkompetenz die Divergenzen 
zumindest zwischen den Ressorts einzu-
dämmen. In einem weiteren Schritt un-
tersucht der Autor die innenpolitischen 
Konsequenzen, die sich aus dem An-
schlag ergaben. Er kon statiert, dass bei 
weitreichender Passivität nur punktuell 
reagiert wurde und auch die so getrof-
fenen Maßnahmen, wie z.B. das Verbot 
palästinensischer Vereine und eine en-
orm restriktive Visavergabe- und Ein-
wanderungspraxis, die angesichts der 
expliziten Diskriminierung von Einrei-

senden aus arabischen Staaten xenopho-
be Züge gehabt habe, als Aktionismus 
zu bezeichnen sind und keine nachhal-
tigen, strukturellen Verbesserungen mit 
sich brachten. Dies führte schnell zu 
diplomatischen Auseinandersetzungen 
und bedrohte die Beziehungen Deutsch-
lands zu den arabischen Staaten. Auch 
die Beziehungen zu Israel litten unter 
den Vorfällen, insbesondere durch die 
überhastete Freilassung der überleben-
den Täter im Zusammenhang mit der 
Entführung der Lufthansa-Maschine. 
Auch hier wirft Dahlke den politischen 
Entscheidungsträgern Passivität und 
Reaktivität vor und kritisiert das Fehlen 
eines Konzepts zum Umgang mit dem 
internationalen Terrorismus. 

Bei der Analyse der öffentlichen Mei-
nung kommt Dahlke zu dem Schluss, 
dass die Ereignisse zwar zu einem all-
gemeinen Gefühl der Verunsicherung 
beitrugen, sich daraus allerdings keine 
Debatte über das Thema Terrorismus 
ergab, sondern lediglich die Diskussion 
um ein restriktiveres Migrationsregime 
weiter angefacht wurde. 

Abschließend geht der Autor der Frage 
nach, wie sich Passivität und Konzept-
losigkeit der politischen Eliten erklären 
lassen. Als erster Punkt wird der hohe 
Einbezug personeller Ressourcen in prio-
risierte Projekte angeführt. Die anstehen-
den Wahlen und der Grundlagenvertrag 
mit der DDR wurden als wichtiger ein-
gestuft. Darüber hinaus diagnostiziert 
Matthias Dahlke einen überparteilichen 
»Konsens des Schweigens« (S. 103), der 
das Thema des internationalen Terro-
rismus zumindest im Wahlkampf zum 
Tabu werden ließ. Weiter wird festge-
stellt, dass Expertenwissen nur geringe 
Beachtung seitens politischer Entschei-
dungsträger fand und der Vorfall zu-
nächst unterschätzt wurde. Als letzten 
Punkt führt Dahlke an, dass der Termi-
nus des internationalen Terrorismus neu 
und noch sehr vage defi niert war: Diese 
»onomasiologische Unschärfe« (S. 107) 
resultiert letztendlich darin, dass der 
Themenkomplex dem nationalen Ter-
rorismus beigeordnet und somit falsch 
kategorisiert wurde. Das Thema wurde 
deshalb politisch der inneren Sicher-
heit untergeordnet. Dieser linguistische 
Umstand trug letztendlich mit dazu bei, 
dass dem Thema nur marginale Bedeu-
tung beigemessen wurde.

A N N O TAT I O N E N
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Dahlke stellt abschließend die These auf, 
dass der Anschlag in der Bevölkerung als 
Schockerlebnis wahrgenommen wurde 
und zu einer grundlegenden Verunsi-
cherung beitrug. Er schließt weiter, dass 
die Ereignisse und die Reaktion darauf 
somit in schlaglichtartiger Form den 
in den frühen 1970er Jahren stattfi n-
denden Wandel des Zeitgeistes beleuch-
ten, der sich in einer zunehmenden 
Stabilitätsorientierung spätestens mit 
einer gewissen Latenz in der Agenda der 
Schmidt-Regierung manifestierte. 

Nils Schröder

Heinz-Gerhard Justenhoven, Internatio-
nale Schiedsgerichtsbarkeit – Ethische 
Norm und Rechtswirklichkeit, Stuttgart 
(Verlag W. Kohlhammer) 2006.

In seiner Habilitationsschrift, vorgelegt 
an der Theologischen Fakultät der Al-
bert-Ludwigs-Universität, Freiburg im 
Breisgau, untersucht Heinz-Gerhard 
Justenhoven die Entwicklung der inter-
nationalen Schiedsgerichtsbarkeit von 
ihren friedensethischen Forderungen 
über ihre ideengeschichtlichen Anfänge 
bis hin zu ihrer institutionellen Ausge-
staltung. Als Wegweiser durch das Buch 
dient dabei die Frage, wie sich die inter-
nationale Schiedsgerichtsbarkeit schlüs-
sig begründen lässt.

Diese Frage untersucht Heinz-Gerhard 
Justenhoven auf drei Ebenen, die auch 
die inhaltliche Gliederung des Buches 
widerspiegeln. Ausgehend von Papst 
Leo XIII, der die Entstehung des Haa-
ger Schiedsgerichtshofes befürwortet 
hatte, zeichnet Justenhoven im ersten 
Schritt die Forderung nach internatio-
naler Schiedsgerichtsbarkeit innerhalb 
der neueren katholischen Friedensethik 
nach. Dabei werden die Positionen der 
Päpste Benedikt XV, Pius XII, Johannes 
XXIII und Johannes Paul II hinsichtlich 
der Fragen untersucht, inwieweit Souve-
ränität und internationale Ordnung in 
Einklang gebracht werden können, wie 
internationale Schiedsgerichtsbarkeit 
begründet wird und wie sich dies in die 
katholische Friedensethik eingliedern 
lässt. 

Im zweiten Schritt arbeitet Justenhoven 
die Debatte zur internationalen Schieds-
gerichtsbarkeit in der Neuzeit auf. Jus-

tenhoven interpretiert dabei die Mo-
delle von Pierre Dubois, Éméric Crucé, 
Maximilien de Béthune – Duc de Sully, 
William Penn, Abbé de Saint Pierre und 
William Ladd nicht nur als »geistige 
Phänomene«, indem er ihre philoso-
phischen Prämissen herausarbeitet, 
sondern auch vor dem Hintergrund der 
jeweiligen politischen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse. Ebenso betrachtet 
er aus einem systemischen Blickwinkel 
wie die verschiedenen Modelle auf das 
Problem der Unterwerfung unter eine 
Rechtsordnung und ihre Durchsetzung 
eingehen und inwiefern sich dabei die 
verschiedenen Modelle aufeinander be-
ziehen.

Im dritten Schritt wendet sich Justenho-
ven der Realisierung der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit zu, die mit dem 
ersten modernen Schiedsvertrag, dem 
Jay-Vertrag von 1794, begann. Ihre 
Institutionalisierung setzte mit der Er-
richtung des Ständigen Schiedsgerichts-
hofes in Den Haag im Jahre 1898 ein 
und wurde mit dem Ständigen Interna-
tionalen Gerichtshof als Teil der Völker-
bund-Satzung und dem Internationalen 
Gerichtshof der Vereinten Nationen 
fortgeführt. Justenhoven untersucht in 
diesem Teil, inwieweit die Staaten diese 
Möglichkeiten angenommen haben, 
wie sie ihren Einfl uss durch Vorbehalte 
und die Entscheidung, nur bestimmte 
Streitigkeiten vorzulegen, zu wahren 
versuchen und wie es zur Durchsetzung 
der Schiedssprüche kommt. 

Die Entwicklung der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit zeigt, dass der 
Vorwurf der Utopie, der an die Vor-
denker der internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit gerichtet wurde, widerlegt 
worden ist. Allerdings kann noch nicht 
von einer umfassenden, obligatorischen 
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit 
gesprochen werden. Die Staaten be-
halten sich vor, politische Streitfragen 
von der Gerichtsbarkeit auszunehmen 
und bestehen auf dem Prinzip der frei-
willigen Unterwerfung. Der Frage da-
nach, ob es möglich und überhaupt 
erstrebenswert ist, eine umfassende 
(Schieds-)Gerichtsbarkeit zu errichten, 
geht Justenhoven zum Abschluss seines 
Buches nach. Er analysiert dazu die For-
derung des Rechtsphilosophen Ottfried 
Höffe nach einer »Weltrepublik« mit 
einer umfassenden Judikative, in der 

das Recht nicht nur den anarchischen 
Zustand innerhalb einer Gesellschaft, 
sondern ebenso zwischen den Staaten 
überwinden soll. 

Léonie Reichenecker

Moritz Karg, IGH vs. ISGH. Die Beziehung 
zwischen zwei völkerrechtlichen Streit-
beilegungsorganen, Baden-Baden (No-
mos) 2005.

Getreu dem Titel des Buches unternimmt 
Moritz Karg einen systematischen Ver-
gleich zwischen dem Internationalen 
Gerichtshof und dem Internationalen 
Seegerichtshof. Die Notwendigkeit dazu 
sei durch ein einzigartiges und neues 
Spannungsverhältnis gegeben, welches 
auf Grund der Überschneidung der 
ratione materiae / personae beider Ge-
richtshöfe entstanden sei. Es habe so 
noch nie die Wahl zwischen zwei per-
manenten internationalen Streitbeile-
gungsorganen gegeben. Diese sei auch 
von enormer praktischer Relevanz. Dazu 
zeigt der Autor zum Beispiel die Mög-
lichkeiten zur Verhängung vorläufi ger 
Maßnahmen auf: Der IGH kann dies 
ohne Antrag einer Streitpartei tun, wo-
gegen der ISGH insofern an die Anträge 
der Streitparteien gebunden ist (Art. 75 
I IGH-VO, Art. 290 III SRÜ). Der Verlauf 
und das Ergebnis eines Verfahrens kön-
ne je nach gewähltem Streitbeilegungs-
organ durchaus variieren.

Die notwendige Abgrenzung versucht er 
anhand von terminologischen, verfah-
rens-rechtlichen und materiell-recht-
lichen Unterschieden herauszuarbeiten. 
Er beginnt zu diesem Zweck mit einer 
Einführung in die Grundlagen der in-
ternationalen Streitbeilegung. Bestand-
teil dieser allgemeinen Ausführung ist 
auch eine Darstellung der normativen 
Anforderungen an ein internationales 
Gericht. So kommt der Autor in sei-
ner Analyse der Verfahrensordnungen 
beider Gerichtshöfe häufi g auf die nor-
mativen Grundlagen zurück. Die Ein-
richtung von ad hoc-Kammern sei eine 
mögliche Beeinträchtigung der Unab-
hängigkeit und Unparteilichkeit der in-
ternationalen Gerichtsbarkeit: Staaten 
seien zunehmend versucht, die Zusam-
mensetzung der ad hoc-Kammern im 
Hinblick auf das gewünschte Ergebnis 
zu beeinfl ussen.

A N N O TAT I O N E N

SuF_03_07_Inhalt.indd   Abs1:221SuF_03_07_Inhalt.indd   Abs1:221 09.01.2008   11:00:03 Uhr09.01.2008   11:00:03 Uhr

https://doi.org/10.5771/0175-274x-2007-4-219
Generiert durch IP '3.147.73.12', am 30.04.2024, 21:26:24.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0175-274x-2007-4-219


222   |   S+F (25. Jg.)  4/2007

Die terminologischen Unterschiede las-
sen jedoch nicht immer Rückschlüsse 
auf inhaltliche Unterschiede zu. So er-
laube die Abweichung in der englischen 
Bezeichnung beider Gerichtshöfe (wel-
che nicht in den deutschen Sprachge-
brauch übernommen worden ist) zwi-
schen »Court« (IGH) und »Tribunal« 
(ISGH) keine eindeutigen inhaltlichen 
Schlüsse. 

Eine der größten Differenzen in den 
Verfahrensordnungen sei die erweiterte 

ratione personae des ISGH. Es sei bemer-
kenswert, dass der ISGH von der klas-
sischen staatenfi xierten Gerichtsbarkeit 
des Völkerrechts abweiche und im Ge-
gensatz zum IGH auch internationale 
Organisationen im Verfahren zulasse.

Letztlich müsse die Abgrenzung im 
Einzelfall getroffen werden. Die zahl-
reichen angeführten Differenzierungen 
ließen keine Verallgemeinerungen zu. 
Der Eindruck, dass die Sachentschei-
dung im Einzelfall beim ISGH im Vor-

dergrund stünde, wobei der IGH auch 
die allgemeine Weiterentwicklung des 
Völkerrechts im Blick habe, sei jeden-
falls oft zutreffend. Zur Begründung be-
tont der Autor die Bedeutung des IGH 
als Weltgerichtshof. Letztlich begreift er 
diese Konkurrenz als Chance, zu einer 
weiter ausdifferenzierten und entwickel-
ten internationalen Gerichtsbarkeit zu 
gelangen und mitnichten als Gefahr für 
das Völkerrecht.

Fabian Giglmaier

A N N O TAT I O N E N
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